
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/11/23 2Ob579/95,
5Ob14/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1995

Norm

AO §62

MRG §30 Abs2 Z4 Fall1 C

PatG 1970 §35

Rechtssatz

Die Übertragung der Verwertungsrechte betre:end ein vom Ausgleichsschuldner gemietetes Geschäftslokal an den

Sachwalter der Gläubiger stellt, solange es zu keiner Verwertung kommt, keine Weitergabe des Bestandobjektes im

Sinne des § 30 Abs 2 Z 4 1. Fall MRG dar; gleiches gilt auch für den Abschluß eines Franchisevertrages.

Entscheidungstexte

2 Ob 579/95

Entscheidungstext OGH 23.11.1995 2 Ob 579/95

5 Ob 14/96

Entscheidungstext OGH 16.04.1996 5 Ob 14/96

Vgl auch; Beisatz: Von einer Veräußerung des Unternehmens im Sinne des § 12 Abs 3 MRG aF kann daher keine

Rede sein. (T1)
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